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Kommunalverwaltung

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Zweckvereinbarung zwischen dem Zweckverband 
Kommunale Verkehrssicherheit Oberland, Prof.-Max-
Lange-Platz 1, 83646 Bad Tölz, vertreten durch den 
Verbandsvorsitzenden Josef Janker und der Gemeinde 
Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Rathaus-
straße 2, 82544 Egling vertreten durch den Ersten 
Bürgermeister Hubert Oberhauser

Gemäß Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff. des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) schließen die 
oben genannten Körperschaften folgende Zweckverein-
barung:

§ 1
Aufgabe

(1) Die Gemeinde Egling ist gemäß § 2 Abs. 3 der Verord-
nung über Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht 
(ZuVOWiG) neben den Dienststellen der Bayerischen Lan-
despolizei zuständig für die Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG).

Dies betrifft die Verstöße, die im ruhenden Verkehr festge-
stellt werden und die Verstöße gegen die Vorschriften über 
die zulässige Geschwindigkeit von Fahrzeugen betreffen 
sowie die weitere Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach § 24 StVG (Bußgeldstelle).

(2) Ort, Umfang und Zeitraum der Geschwindigkeitsüber-
wachung bestimmt sich nach der Vereinbarung zwischen 
der Gemeinde Egling mit dem zuständigen Polizeipräsidium 
Süd.

§ 2
Übertragung der Aufgabe und hoheitlichen Befugnisse

(1)  Die Gemeinde Egling überträgt im Rahmen der Aufga-
ben der kommunalen Verkehrsüberwachung nach 
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•	 § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Verbandssatzung (= Verstöße im  
 ruhenden Verkehr) und

•	 § 4 Abs. 1 Nr. 2 der Verbandssatzung (= Verstöße gegen 
die Vorschriften über die zulässige Geschwindigkeit von 
Fahrzeugen)

alle Aufgaben einschließlich der weiteren Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sowie alle hierfür not-
wendigen hoheitlichen Befugnisse auf den Zweckverband 
Kommunale Verkehrssicherheit Oberland.

(2) Der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit 
Oberland führt diese Aufgabe nach Maßgabe der für die 
Landespolizei geltenden Vorschriften durch.

§ 3
Zusammenarbeit

(1) Die Einsatzzeiten, Einsatzorte und die näheren Ein-
zelheiten der Durchführung der Geschwindigkeitsüberwa-
chung werden zwischen den beteiligten Körperschaften in 
einvernehmlicher Absprache festgelegt. 

(2) Die erforderliche Vereinbarung mit dem Polizeipräsi-
dium Süd zur räumlichen und zeitlichen Abgrenzung der 
beiderseitigen Tätigkeit bei der Durchführung der kommu-
nalen Verkehrsüberwachung trifft die Gemeinde Egling.

§ 4
Kostenregelung

Die Kostenregelung erfolgt entsprechend § 23 Abs. 2 der 
Verbandssatzung vom 11. Januar 2007 in der jeweils gel-
tenden Fassung.

§ 5
Dauer der Zweckvereinbarung, Kündigung 

(1) Diese Vereinbarung gilt auf die Dauer von zwei Jahren.

Eine nochmalige Verlängerung der Zweckvereinbarung 
ist nicht möglich, da mit Ablauf dieser Zweckvereinbarung 
die Gesamtdauer von zwei Jahren einer Mitwirkung über 
eine Zweckvereinbarung ausgeschöpft ist (§ 6 Abs. 3 der 
Verbandssatzung).

(2) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Zweckvereinbarung tritt am Tag nach der amtlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Bad Tölz, 4. März 2015
Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberland

Josef Janker
Verbandsvorsitzender 

Egling, 5. März 2015
Gemeinde Egling

Hubert Oberhauser
Erster Bürgermeister 

Die Regierung von Oberbayern hat die vorstehende Zweck-
vereinbarung mit Schreiben vom 16. März 2015 gemäß 
Art. 12 Abs. 2 KommZG genehmigt. Die Zweckvereinba-
rung wird hiermit gemäß Art. 13 Abs. 1 KommZG amtlich 
bekannt gemacht.

Wirtschaft und Verkehr

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung
(Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) vom 7. Juli 2005 
(BGBl I S. 1970)

Nach § 74 EnWG sind Entscheidungen der Regulierungs-
behörde zu veröffentlichen. Die Entscheidungen der Bay-
erischen Landesregulierungsbehörde sind auf der zentralen 
Internetseite der Bayerischen Landesregulierungsbehörde 
veröffentlicht (www.bayerische-landesregulierungsbehoer-
de.de > Informationen > Entscheidungen). Dort sind auch 
weitere Informationen zur Regulierung der Energieversor-
gungsnetze sowie zu den Aufgaben der Landesregulie-
rungsbehörden abrufbar.

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);
Straßenbahn in München, Änderung der Gleisanla-
ge und Haltestelle in der Tegernseer Landstraße
Allgemeine Vorprüfung nach § 3c UVPG – 
Entbehrlichkeit einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung

Bekanntmachung vom 27. März 2015
23.2-3623.4-6-14

Die Stadtwerke München GmbH hat bei der Regierung von 
Oberbayern für das oben genannte Vorhaben die Planfest-
stellung beantragt. 
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Umweltfragen

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Gentechnikgesetz;
Genehmigung bezüglich der Durchführung weiterer 
gentechnischer Arbeiten der Sicherheitsstufe 3 in der 
gentechnischen Anlage Nr. 365 der Technischen Uni-
versität München

Bekanntmachung vom 17. März 2015
55.1-8791-13.365.2087

1. Verfügender Teil der Genehmigung:

Der Technischen Universität München, Arcisstraße 21, 
80333 München, wurde auf Antrag die Durchführung 
weiterer gentechnischer Arbeiten der Sicherheitsstufe 3 
in der bereits zugelassenen gentechnischen Anlage des 
Instituts für Virologie, Trogerstraße 30, 81675 München, 
mit Bescheid der Regierung von Oberbayern vom 6. März 
2015, Az. 55.1-8791-13.365.2087, genehmigt.

Bei den gentechnischen Arbeiten handelt es sich um die 
Koinfektion von Leberzellen mit HBV und HCV in vitro.

Die Genehmigung wurde mit Auflagen zum Arbeits- und 
Umweltschutz versehen.

2. Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die 
Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe dieses Bescheides beim Bayerischen Verwaltungsge-
richt München, Bayerstraße 30, 80335 München (Postan-
schrift: Postfach 20 05 43, 80005 München), schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts erheben. In der Klage müssen Sie den 
Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie 
einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Kla-
geschrift sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, 
in Abschrift oder in Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder 
Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

•	 Die Klageerhebung in elektronischer Form (z. B. durch 
 E-Mail) ist unzulässig.

•	 Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten.

3. Zustellung und Kenntnisnahmemöglichkeit:

Eine Ausfertigung dieses Bescheides liegt bis zum 16. April 
2015 bei der Regierung von Oberbayern, Maximilianstraße 
39, 80538 München, Zimmer 3225, während der allgemei-
nen Besuchszeiten zur Einsicht aus. Mit Ende der Ausle-
gungsfrist gilt der Bescheid als zugestellt.

Der Genehmigungsbescheid kann bis zum Ablauf der 
Rechtsbehelfsfrist von den Beteiligten schriftlich bei der 
Regierung von Oberbayern, Maximilianstraße 39, 80538 
München, unter Angabe des oben genannten Aktenzei-
chens angefordert werden.

München, 17. März 2015
Regierung von Oberbayern

Christoph Hillenbrand
Regierungspräsident

Für das Vorhaben war nach § 3c Sätze 1 und 3 UVPG mit-
tels einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls festzustel-
len, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 

Die Vorprüfung hat ergeben, dass das Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zur Folge 
haben wird. In einem solchen Fall ist keine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen.

Die Regierung von Oberbayern stellt deshalb fest, dass für 
das vorstehende Projekt eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung entfällt, und gibt dies hiermit nach § 3a Satz 2 UVPG 
öffentlich bekannt.

Diese Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar.

München, 27. März 2015
Regierung von Oberbayern

Christoph Hillenbrand
Regierungspräsident
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REGIERUNG VON OBERBAYERN

Gentechnikgesetz;
Genehmigung bezüglich der Durchführung weiterer 
gentechnischer Arbeiten der Sicherheitsstufe 3 in der 
gentechnischen Anlage Nr. 775 des Bayerischen Lan-
desamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Bekanntmachung vom 17. März 2015
55.1-8791-49.775.2114

1. Verfügender Teil der Genehmigung:

Dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit, Veterinärstraße 2, 85764 Oberschleißheim, 
wurde auf Antrag die Durchführung weiterer gentechni-
scher Arbeiten der Sicherheitsstufe 3 in der bereits zu-
gelassenen gentechnischen Anlage des Landesinstituts 
für Lebensmittel und Kosmetische Mittel, Veterinärstraße 
2, 85764 Oberschleißheim, mit Bescheid der Regierung 
von Oberbayern vom 26. Februar 2015, Az. 55.1-8791-
49.775.2114, genehmigt.

Bei den gentechnischen Arbeiten handelt es sich um 
Untersuchungen zum Einfluss der synonymen Codon-
Verwendung auf die HIV-Replikation.

Die Genehmigung wurde mit Auflagen zum Arbeits- und 
Umweltschutz versehen.

2. Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die 
Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe dieses Bescheides beim Bayerischen Verwaltungsge-
richt München, Bayerstraße 30, 80335 München (Postan-
schrift: Postfach 20 05 43, 80005 München), schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 

dieses Gerichts erheben. In der Klage müssen Sie den 
Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie 
einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Kla-
geschrift sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, 
in Abschrift oder in Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder 
Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

• Die Klageerhebung in elektronischer Form (z. B. durch 
E-Mail) ist unzulässig.

• Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten.

3. Zustellung und Kenntnisnahmemöglichkeit:

Eine Ausfertigung dieses Bescheides liegt bis zum 16. April 
2015 bei der Regierung von Oberbayern, Maximilianstraße 
39, 80538 München, Zimmer 3225, während der allgemei-
nen Besuchszeiten zur Einsicht aus. Mit Ende der Ausle-
gungsfrist gilt der Bescheid als zugestellt.

Der Genehmigungsbescheid kann bis zum Ablauf der 
Rechtsbehelfsfrist von den Beteiligten schriftlich bei der 
Regierung von Oberbayern, Maximilianstraße 39, 80538 
München, unter Angabe des oben genannten Aktenzei-
chens angefordert werden.

München, 17. März 2015
Regierung von Oberbayern

Christoph Hillenbrand
Regierungspräsident
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